
Volkskammer 
der 

Deutschen Demokratischen Republik 

10. Wahlperiode 

Drucksache Nr. 42 

Antrag  
des Ministerrates 

der Deutschen Demokratischen Republik 

vom 30. Mai 1990 

Die Volkskammer wolle beschließen: 

Feuerschutzsteuergesetz 

- Feuersch StG - 

vom 

Lothar de Maizière 
Ministerpräsident 



Entwurf 

Feuerschutzsteuergesetz (Feuersch-StG) 

vom 

§ 1 Gegenstand der Steuer 

(1) Der Feuerschutzsteuer unterliegt die- Entgegennahme des Versi-
sicherungsentgelts aus den folgenden Versicherungen, wenn die ver-
sicherten Gegenstände sich bei der Entgegennahme des  Versiche-
rungsentgelts im Geltungsbereich dieses Gesetzes befinden: 

1. Feuerversicherungen, 

2. Versicherungen von Gebäuden und von Hausrat; wenn das Versi-
cherungsentgelt teilweise auf Gefahren entfällt, die Gegen-
stand einer Feuerversicherung sein können. Dies gilt unabhän-
gig davon, ob das Versicherungsentgelt dem Versicherungsnehmer 
in einem Gesamtbetrag oder in Teilbeträgen in Rechnung ge-
stellt wird. 

(2) Eine Versicherung im Sinne des Absatzes 1 wird auch begründet, 

wenn zwischen mehreren Personen oder Personenvereinigungen verein-
bart wird, solche Schäden gemeinsam zu tragen, die den Gegenstand 
einer Versicherung im Sinne des Absatzes 1 bilden können. 

(3) Für die Steuerpflicht gelten die Vorschriften des  § 1 Abs. 2 

und 3 des Versicherungsteuergesetzes entsprechend. 

§ 2 Versicherungsentgelt 

Versicherungsentgelt im Sinne dieses Gesetzes ist jede Lei-
stung, die für die Begründung und zur Durchführung des Versiche- 



rungsverhältnisses an den Versicherer zu bewirken ist. Darunter 
fallen insbesondere Prämien, Beiträge, Vorbeiträge; Vorschüsse, 
Nachschüsse, Umlagen, außerdem Eintrittsgelder, Gebühren für 
die Ausfertigung des Versicherungsscheins und sonstige Nebenkosten. 
Zum Versicherungsentgelt gehört nicht, was zur Abgeltung einer 
Sonderleistung des Versicherers oder aus einem sonstigen in der 
Person des einzelnen Versicherungsnehmers liegenden Grund gezahlt 
wird, wie Kosten für die Ausstellung einer Ersatzurkunde  ode r  
Mahnkosten. 

(2) Wird auf die Prämie ein Gewinnanteil verrechnet und nur der 
Unterschied zwischen Prämie und  Gewinnanteil: an der Versicherer 
gezahlt, so ist dieser Unterschiedsbetrag Versicherungsentgelt. 
Das gleiche gilt, wenn eine Verrechnung zwischen Prämie und Ge-
winnanteil nicht möglich ist und die Gutschriftanzeige über den 
Gewinnanteil dem Versicherungsnehmer mit der Prämienrechnung  vor-
gelegt  wird. 

§ 3 Bemessungsgrundlage 

(1) Bemessungsgrundlage ist 

1. bei Feuerversicherungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1) das 

Versicherungsentgelt, 

2. bei Gebäudeversicherungen, bei denen das Versicherungsentgelt 
teilweise auf Gefahren entfällt, die Gegenstand einer Feuer-
versicherung sein können ( 1 Abs. 1 Nr. 2), ein Anteil von 

25 vom Hundert des Gesamtbetrages des Versicherungsentgelts 
als Feueranteil und 

3. bei Hausratversicherungen, bei denen das Versicherungsentgelt 
teilweise auf Gefahren entfällt, die Gegenstand einer Feuer-
versicherung sein können ( 1 Abs. 1 Nr. 2), ein Anteil  von 20 
vom Hundert des Gesamtbetrages des Versicherungsentgelts als 
Feueranteil. 



(2) Die Steuer ist vom Gesamtbetrag der Versicherungsentgelte 
(Absatz 1 Nr. 1) und der Feueranteile (Absatz 1 Nr. 2 und 3) zu 

berechnen, die im Anmeldungszeitraum (§ 8 Abs. 2) vereinnahmt 
worden sind (Isteinnahmen). Wird das Versicherungsentgelt ganz 
oder zum Teil zurückgezhlt, weil das  Versicherungsverhältnis  
vorzeitig beendet oder das Versicherungsentgelt herabgesetzt 
worden ist, so mindert sich die Bemessungsgrundlage in den Fällen 

1. des  § 1 Abs. 1 Nr. 1 Um die zurückgezahlten Versicherungsent-
gelte und 

2. des  § 1 Abs. 1 Nr. 2 um die auf die Feueranteile (Absatz 1 Nr. 

2 und 3) entfallenden zurückgezahlten  Entgelte.  

(3) Das Finanzamt kann auf Antrag gestatten,  dß die Steuer nicht 
nach den Isteinnahmen, sondern nach den im Anmeldungszeitraum an-
geforderten Versicherungsentgelten (Absatz 1 Nr. 1) und Feueran-
teilen  (Absatz  1 Nr. 2 und 3) (Solleinnahmen) berechnet wird. 
Im Falle der Berechnung nach Solleinnahmen ist die auf nicht ein-
gegangene Versicherungsentgelte und Feueranteile bereits entrichte-
te Steuer bei der Anmeldung in den Anmeldungszeitraum (§ 8 Abs. 2) 
abzusetzen, in dem der Versicherer die Versicherung ganz oder 
Teilweise in Abgang gestellt hat. 

(4) Das der Steuerberechnung zugrunde zu legenden Entgelt darf 
nicht um die für Rückversicherungen gezahlten Versicherungsent-

gelte gekürzt werden. 

(5) In ausländischer Währung ausgedrückte Beträge sind nach den 

für die Umsatzsteuer geltenden-Vorschriften umzurechnen. 



§ 4 Steuersatz 

(1) Der Steuersatz beträgt 

1. bei öffentlichrechtlichen Versicherern, wenn das Versiche-
rungsverhältnis auf Grund einer gesetzlichen Pflicht oder 
eines Versicherungsmonopols entsteht 	12 vom Hundert, 

2. in den übrigen Fällen 	 5 vom Hundert. 

(2) Hat der Versicherer die Versicherungsteuer in das Versiche-
rungsentgelt eingerechnet, so beträgt der Steuersatz statt  12 vom 
Hundert 11,215 vom Hundert und statt 5 vom Hundert 4,673 vom 
Hundert. 

§ 5 Steuerschuldner  

(1) Steuerschuldner ist der Versicherer. 

(2) Hat der Versicherer nicht in der Deutschen  Demokratischen  Re-
publik oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinscha ft  
seine Geschäftsleitung, seinen Sitz, seinen Wohnsitz oder eine 

 Betriebsstätte, ist aber im Geltungsbereich dieses Gesetzes ein 
Bevollmächtigter zur Entgegennahme des  Versicherungsentgelts be-
stellt, so ist dieser Steuerschuldner; ist kein Bevollmächtigter 
bestellt, so ist der Versicherungsnehmer Steuerschuldner. 

§ 6 Rückversicherung 

Nimmt der Versicherer Rückversicherung, so ist er berechtigt, das 

Versicherungsentgelt, das er an den Rückversicherer zu entrichten 
hat, um den der Steuer entsprechenden Hundertsatz zu kürzen. Dies 

gilt auch für den Rückversicherer, der seinerseits Rückversiche-
rung  nimmt,. 



§ 7 Entstehung der Steuer 

Die Steuer entsteht mit Ablauf des Monats, in dem das Versiche-
rungsentgelt entgegengenommen (§ 3 Abs. 2), angefordert (§ 3 
Abs. 3) oder gezahlt (§ 5 Abs. 2 in Verbindung mit  § 8 Abs. 4 
Satz 3)  worden  ist. 

§ 8 Anmeldung, Fälligkeit 

(1) Der Versicherer (§ 5 Abs. 1) oder der Bevollmächtigte (§ 5 
Abs. 2) hat spätestens am fünfzehnten Tag nach Ablauf eines jeden 
Anmeldungszeitraums (Absatz 2) 

1. eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
abzugeben, in der er die im Anmeldungszeitraum entstandene 
Steuer selbst zu berechnen hat (Steueranmeldung), und 

2. die im Anmeldungszeitraum entstandene Steuer zu entrichten. 

(2) Anmeldungszeitraum ist grundsätzlich der  Kalendermonat.  Hat 

die Steuer für das vorangegangene Kalenderjahr insgesamt nicht 
mehr als 2.400 Deutsche Mark betragen, so ist Anmeldungszeitraum 
das Kalendervierteljahr. 

(3) Gibt der Versicherer oder der Bevollmächtigte bis zum Ablauf 
der Anmeldungsfrist die Steueranmeldung nicht ab, setzt das 
Finanzamt die Steuer fest. Als Zeitpunkt ihrer Fälligkeit gilt 
der fünfzehnte Tag nach Ablauf des Anmeldungszeitraums. 

(4) Ist der Versicherungsnehmer Steuerschuldner (§ 5 Abs. 2), so 

hat er den Abschluß der Versicherung dem Finanzamt unverzüglich 
anzuzeigen. 



Die gleiche Pflicht hat auch der Vermittler, der den Abschluß 

einer solchen Versicherung vermittelt hat, wenn er seine Ge-

schäftsleitung, seinen Sitz oder seinen Wohnsitz in Geltungsbe-

reich dieses Gesetzes hat. Der Versicherungsnehmer hat spätestens 

am fünfzehnten  Tag.  nach Ablauf des Monats, in dem das Versicherungs-

entgelt gezahlt worden ist, eine Steueranmeldung abzugeben und 

die selbstberechnete Steuer zu entrichten. 

§ 9 Aufzeichnungspflichten und Außenprüfung 

(1) Der Versicherer (§ 5 Abs. 1) oder der Bevollmächtigte (§ 5 

Abs. 2) ist verpflichtet, zur Feststellung der Steuer und der 

Grundlagen ihrer Berechnung Aufzeichnungen zu führen. Diese müs-

sen alle Angaben enthalten, die für die Besteuerung von Bedeutung 

sind, insbesondere 

1. den und die Anschrift des Versicherungsnehmers, 

2. die Nummer des Versicherungsscheins, 

3. die Versicherungssumme, 

4. das Versicherungsentgelt, 

5. den Steuerbetrag. 

Ist das im Geltungsbereich dieses Gesetzes belegene Risiko von 

einem nicht in dessen Geltungsbereich niedergelassenen Versicherer 

gedeckt, so hat dieser dem Minister der Finanzen auf Anforderung 

ein vollständiges Verzeichnis der sich auf diese Risiken beziehenden 

Versicherungsverhältnisse mit den in Satz 2 genannten Angaben zu 

übermitteln. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn der Ver-

sicherer die Voraussetzungen für die Steuerpflicht oder für die 

Steuerentrichtung nicht für gegeben hält. 



(2) Bei Personen und Personenvereinigungen, die Versicherungen 
vermitteln oder ermächtigt sind, für einen Versicherer Zahlungen 
entgegenzunehmen, ist zur Ermittlung oder Aufklärung von Vorgän-

gen, die nach diesem Gesetz der Steuer unterliegen, eine Außen-

prüfung auch insoweit zulässig, als sie der Feststellung der 

steuerlichen Verhältnisse anderer Personen dient,  die als Ver-
sicherungsnehmer nach  § 5 Abs. 2 zur Entrichtung der Steuer ver-

pflichtet sind. 

(3Y  Eine Außenprüfung ist auch bei Personen und Personenvereini-

gungen zulässig, die eine Versicherung im Sinne des § 1 Abs. 2 

vereinbart haben. 

(4) Steuerbeträge, die auf Grund einer Außenprüfung nachzuentrich

-

ten oder zu erstatten sind, sind zusammen mit der Steuer für den 

laufenden Anmeldungszeitraum festzusetzen. 

§ 10 Zuständigkeit 

(1) Zuständig für das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik 

ist das Finanzémt für Körperschaften Berlin. 

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik wird ermächtigt, 

Rechtsverordnungen über die  Zuständigkeit  der Finanzämter und den 

Umfang der Besteuerungsgrundlagen sowie zur Zerlegung des Aufkom-

mens entsprechend § 11 nach Einführung der Länderstruktur zu er-
lassen.  

(2) gegenstandlos 



(3) gegenstandslos 

(4) gegenstandslos 

§ 11 Zerlegung des Aufkommens 

(1) Bei Versicherten, deren Wirkungskreis auf einen Bezirk be-

schränkt ist, steht die Steuer dem Bezirk zu, in  dessen Gebiet  

der Wirkungskreis des  Versicherers fällt. Bei den anderen Ver-

sicherern wird die Steuern nach den Absätzen 2 und 3 zerlegt. 

(2) Bei öffentlich-rechtlichen Versicherern, deren Wirkungskreis 

sich über das Gebiet mehrere Bezirke erstreckt, wird die Steuer 

nach der Belegenheit der versicherten Gegenstände auf die betei-

ligten Bezirke zerlegt. pie Zerlegung ist von der obersten 

Finanzbehörde des Bezirkes, in dem der Versicherer seinen Sitz 

hat, im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der betei-

ligten Bezirke durchzuführen. Dabei sind unter Berücksichtigung  

der jeweiligen Vorjahresergebnisse Abschlagzahlungen festzulegen, 

die am 15. März, 15. Juni, 15. September und 15. Dezember jedes. 

Jahres zu leisten sind. 



(3) Für die Zwecke der Zerlegung der von den übrigen Versicherern 
entrichteten Feuerschutzsteuer ist vom Gesamteinkommen der Feuer-
schutzsteuer auszugehen. Es ist um die Beträge zu mindern, die 
sich bei öffentlich-rechtlichen Versicherern im Sinne des  § 4 
Abs. 1 Nr. 1 durch den höheren Steuersatz ergeben (bereinigtes 
Gesamtaufkommen). Auf die einzelnen Bezirke entfallen nachstehen-
de Anteile am bereinigten Gesamtaufkommen: 

Berlin -  6, 56 v. H. 

Cottbus 5, 21 v. H. 

Dresden 10, 90 v. H. 

Erfurt 7, 39 v. H. 

Frankfurt/Oder 4, 10 v. H. 

Gera 4, 39 v. H. 

Halle 11, 13 v. H. 

Karl-Marx-Stadt 11, 73 v. H. 

(Chemnitz) 

Leipzig 8, 58 v. H. 

Magdeburg 7, 66 v. H . 
Neubrandenburg 3, 73 v. H. 

Potsdam 6, 66 v. H. 

Rostock 5, 18 v. H. 

Schwerin 3, 51 v. H. 

Suhl 3, 27 v. H. 

Oie nach Satz 3 ermittelten Beträge sind um das den einzelnen 
Bezirken bzw. Ländern zustehende Aufkommen nach den Absätzen 
1 und 2 zu kürzen;  Satz 2 gilt entsprechend. Die Zerlegung wird 
vom Finanzamt  fur Körperschaften durchgeführt. Absatz 2 letzter 
Satz ist entsprechend anzuwenden. 

x) Berlin 



§ 12  Mitteilungspflicht  

(1) Die .mit der Aufsicht über die Versicherungsunternehmen be-
trauten Behörden teilen dem Finanzamt die zu ihrer Kenntnis ge-
langenden Versicherer mit. 

(2) Das Registergericht teilt Eintragungen von Vereinen oder Ge-
nossenschaften, die sich mit dem Abschluß von Versicherungen be-
fassen, dem Finanzamt mit;  das gilt auch dann, wenn die Vereine 
oder Genossenschaften ihre Leistungen als Unterstützung ohne 
Rechtsanspruch bezeichnen. 

§ 13 gegenstandlos 

§ 14 Inkrafttreten 

(i)  Dieses Gesetz tritt am 	 in Kraft. 

(2) Das Feuerschutzsteuergesetz ist für das Jahr 1990 auf die 
Versicherungsentgelte anzuwenden, für die die Fälligkeit ab 

1. 7. 1990 eintritt. 

(3) Soweit bereits  Rechtsvorschriften zur Erhebung einer Feuer-
schutzsteuer bestanden, werden diese aufgehoben. 


